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gend einigen Einfluß auf die Abur -

theilung haben mag . Auch ist der Un¬

tersuchte durch einen Leib , oder Wund¬

ärzten zu besichtigen , und die genaue

Beschreibung von der Leibesbeschaffenheit ,
den Kräften und Gebrechen desselben im

die Akten M nehmet ! .

Achtes Hauptstück .
Von dem Servesse durch Geständnis ) .

D. .
§. n6 .

^aS Verbrechen und jeder Umstand ist
für erwiesen zu halten , wenn es der

Untersuch « bei dem summarischen Ver¬

höre , oder vor dem Kriminalrichter

hei dem nach Vorschrift des Gesetzes
zusammengesetzten Verhöre gesteht , zu¬

gleich aber dieses Geständniß folgende
Eigenschaften hat : 2) daß es der Unter¬

suchte in einem Zustande , da er feiner
Sinne vollkommen mächtig war , mit

klaren Worten , nicht durch zweydeuti -
ge Ausdrücke oder durch Gelberden ab -

ge -



Hs Achtes Hauptstück .

gelegt ; b) daß es nicht irr einer blossen
Bejahung einer vorgelegten umständli¬
chen Frage beruhe , sondern der geständi¬

ge Untersuchte das Verbrechen selbst er¬

zählet habe ; daher wenn eine dem Un¬

tersuchten vorgelegte Frage bejahet wird ,

ist von demselben sogleich die eigene

Erzählung der That zu fordern ; c) daß
mrt dem Geständnisse auch alle mit

- dem Verbrechen verbundenen äusseren

Umstände übereinstimmen . Nur ein nach

diesen Erfordernissen eingerichtetes Ge -

ftändniß hat die Kraft eines Beweises .

§. n/ '
Ein mündlich abgelegtes Geständnis

welches die im vorigen §. bezeichneten

Eigenschaften nicht hat , oder welches

außergerichtlich geschehen ist , kann wi¬

der den Untersuchten niemals die Kraft
eines Beweises Haben .

§. n8 .

Ein Geständniß , welches der Vor¬

schrift des §. ro6 . zuwider durch Äer -

sprechungen , Drohungen , Gewaltthätigs
keilen oder sonst durch unerlaubte Mit¬

tel erhalte » worden , hat wider den Un¬

ter -



S3Bon dem Beweist durch Geständnis .

^
Lersuchten nur dann die Kraft eines voll »

kommenen Beweises , wenn der Unter¬

suchte solche Umstände der That erzäh¬
let , die mit der erhobenen Beschaffen¬

heit des Verbrechens übereinstimmen ,

und dem Untersuchten unmöglich bekannt

seyn könnten , wenn er nicht der wirkli¬

che Thäter wäre .

§. ny .

Ein schriftliches Geständniß des Un¬

tersuchten , kann zum Beweise wider ihn

nur damals gelten , wenn er mündlich

bekennt , daß die Urkunde durchaus von

seiner eigenen Hand geschrieben worden ,

und wenn in dieser Urkunde das Gestand -

niß mit klaren unzweydeutigen Worten

abgefasset ist .
§. I2O .

Damit das von dem Untersuchten
bei dem summarischen Verhöre , oder vor

dem Kriminalrichter geschehene Geständ¬

niß als ein gesetzmäßiger Beweis gelte ,

ist nicht nöthig , baß der Untersuchte

dieses Pestandniß wiederhole .

8. ! 2l .
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§. 121 .

Das nach der vorhergehenden Vor¬

schrift als ein giltiger Beweis anerkann¬

te mündliche , oder schriftliche Geständ -
niß wird durch des Untersuchten nach der

Hand erfolgendes Läugnenoder Widerspre¬
chen nicht entkräftet , es wäre dann , er

bewiese Umstände , welche die Unwahr¬
heit seines Geständnisses offenbar ma¬

chen , oder könne glaubwürdig darthun ,

daß er zur falschen Ablegung seines er¬

sten Geständnisses verleitet worden . Wo -

ferne aber der Untersuchte in dem näm¬

lichen Zeitpuükte , als er das Geständ¬
nis abgelegt hat , und ihm selbes nach
dem tz. m . vorgelegt werden muß , das

Geständniß widerrufte , hat di-ese Aussa¬

ge , die sich zu gleicher Zeit selbst wi¬

derspricht , dre Kraft eines Beweises

nicht .
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